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Ke i n Bewe isverwertun gsverbot d u rch Can nabis-Fre igabe
Aktenzeichen:O KLs 107 Js 66624120

ln einem heute veröffentlichten Urteil vom 12. April 2024 hat die
6. Strafkammer entschieden, dass nach dem alten Recht eingeholte
Beweise zum Handeltreiben mit Cannabis auch nach der teilweisen
Freigabe dieser Droge zum 1. April 2024 und der damit verbundenen
Einschränku ng der Ermittlun gsmög lichkeiten verwertbar bleiben, auch wenn
sie nach dem neuen Recht nicht mehr erhoben werden könnten.

Die 6. Strafkammer hat den Angeklagten nach dem Konsumcannabisgesetz
verurteilt. Damit stellt sie sich gegen eine Strafkammer des Landgerichts
Mannheim, die ebenfalls am 12. April 2024 den dortigen Angeklagten in
einem vergleichbaren Fall freigesprochen hat.

Beide Fälle betrafen den Handel mit mehreren Kilogramm Marihuana. Für
den Tatnachweis kam es jeweils auf Erkenntnisse aus der Auswertung
verschlüsselter Handy-Kommunikation (EncroChat) an. Während eine
Strafkammer des Landgerichts Mannheim die Erkenntnisse nicht mehr für
verwertbar hielt, weil seit der teilweisen Freigabe von Cannabis am 1. April
2024 die maßgebliche Ermittlungsmaßnahme nicht mehr zulässig ist, hält
die 6. Strafkammer des Landgerichts Leipzig dieses Beweismittel weiterhin
für verwertbar. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dürften
Beweismittel auch verwertet werden, wenn der nötige Tatverdachl zur Zeit
der Ermittlungsmaßnahme vorgelegen habe, durch die
Ermittlungsmaßnahme aber soweit entkräftet worden sei, dass nur noch ein
Delikt nachweisbar sei, für das die betreffende Ermittlungsmaßnahme nicht
hätte vorgenommen werden dürfen. Der vorliegende Fall sei nicht anders zu
bewerten, denn es mache keinen Unterschied, ob die
Ermittlungsmaßnahme aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen
nicht mehr vorgenommen werden könne.

Wörtlich führt die 6.
Rechtsfrage aus:

Strafkammer des Landgerichts Leipzig zu der

Anzunehmen ist ein Beweisverwertungsverbot bei Eingriffen ohne
Rechtsgrundlage, die eine so massive Beeinträchtigung enthalten,
dass dadurch rechtsstaatliche Grundsätze nachhaltig geschädigt
werden und folglich jede andere Lösung als ein
Beweisverwertungsverbot unerträglich wäre. Zumindest bei
schweruriegenden, bewussten oder willkürlichen
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Verfahrensverstößen, bei denen die grundrechtlichen Sicherungen planmäßig

oder systematisch außer Acht gelassen worden sind, ist ein

Beweisverwertungsverbot geboten. Darüber hinaus ist ein absolutes

Beweisverwertungsverbot für solche Fälle anerkannt, in denen der absolute

Kernbereich privater Lebensgestaltung berührt ist. (. '.)

Nach diesem Maßstab besteht hier - auch hinsichtlich des Handeltreibens mit

Cannabis - kein Beweisverwertungsverbot. ('..)

Das Beweismittel wurde nicht auf rechtsstaatlich zweifelhafte Weise
gewonnen. lhm lag eine Europäische Ermittlungsanordnung zugrunde, die

ium Zeitpunkt ihres Erlasses nach deutschem Recht rechtmäßig und auch

nach europäischem Recht nicht zu beanstanden war. Allein der Umstand,

dass eine vergleichbare Anordnung heute möglichenrueise nicht mehr

ergehen könnt-e, setzt die seinerzeitige Ermittlungsanordnung nicht

naintragtich dem Voruyurf eines schwerwiegenden, bewussten oder

willkürliChen Verfahrensverstoßes, bei denen die grundrechtlichen

Sicherungen planmäßig oder systematisch außer Acht gelassen worden sind,

aus.

lnsoweit besteht auch kein Widerspruch zu der Veruuertungsschranke nach $

100e Abs.6 Nr. 1 SIPO, der auf die EncroChat-Fälle nicht unmittelbar

anwendbar ist. $ 100e Abs. 1 Nr. 6 SIPO betrifft die Verwendung der Daten in

anderen Strafverfahren, als dem, für das sie erhoben worden sind. Ein solcher

Fall der Umwidmung oder Umnutzung von Daten liegt hier nicht vor' Die Daten

sollen weiterhin ausschließlich für die Verfolgung derselben prozessualen Tat

im Sinne von $ 264 Abs. 1 SIPO venvendet werden, für die sie mittels der

Europäischen Ermittlungsanordnung bei den französischen Behörden

abgerufen wurden, nämlich, eine unbekannte Anzahl von nach Zeit und Ort

unbekannten, über EncroChat-Handy verabredeten Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz. Es hat sich lediglich deren rechtliche Bewertung

geändert,!o dass sie nicht mehr rechtmäßig neu erhoben werden könnten.

bieser Fall wird von $ 100e Abs. 6 Nr. 1 SIPO nicht geregelt.

ln rein inländischen Sachverhalten unterliegen aber Erkenntnisse aus

Maßnahmen nach $$ 100a bis 100c SIPO keinem Verwertungsverbot, wenn

sich erst im Verlauf der weiteren Ermittlungen der Verdacht einer Katalogtat

nicht bestätigt, der Verdacht mithin entfällt. Diesem Fall, dass im weiteren

Verfahren aus tatsächlichen Gründen der Verdacht der Katalogtat entfällt, ist

der Fall gleichzusetzen, dass der Verdacht der Katalogtat aus Rechtsgründen

entfällt. Öaher bleiben die durch vor dem 1 . April 2024 im lnland nach $$ 100a

bis 100c SIPO wegen des Verdachts von Straftaten nach dem

Betäubungsmittelgesetz, die ausschließlich Cannabis betrafen, angeordnete
Ermittlunglmaßnahmen gewonnenen Erkenntnisse auch nach dem

I nkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes verwertbar. Nichts anderes kann

für entsprechende Rechtshilfesachverhalte - wie die Venvertung von

EncroChalDaten zu Vorgängen des Handeltreibens mit Cannabis - gelten.

Gegen beide Entscheidungen wurde Revision eingelegt, über die der Bundesgerichtshof

enticheiden wird. Die übrigen Strafkammern des Landgerichts Leipzig haben sich zu der

Frage noch nicht positioniert.
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